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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Migrationspolitik

Die Eidg. Kommission für Ausländerprobleme, welche anlässlich ihrer Neubesetzung in
Eidg. Ausländerkommission umbenannt wurde, will beim Bund Druck aufsetzen, damit
bei der anstehenden Teilrevision des Bundesgesetzes über Aufenthalt und
Niederlassung der Ausländer (ANAG) ein eigentlicher Integrationsartikel ins Gesetz
aufgenommen wird. Damit wäre die Voraussetzung geschaffen für eine finanzielle
Unterstützung der Eingliederungsbestrebungen durch den Bund. Heute werden die
Beratungs- und Kontaktstellen, die den Ausländern die gesellschaftliche Integration
erleichtern, von Kantonen, Gemeinden oder karitativen Organisationen finanziert. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.11.1993
MARIANNE BENTELI

Mit einer Änderung des Bundesgetzes über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer
(Anag) will der Bundesrat die Eidg. Ausländerkommission gesetzlich verankern. Damit
soll die Grundlage dafür geschaffen werden, dass der Bund die gesellschaftliche
Eingliederung von Ausländerinnen und Ausländern finanziell fördern kann, sofern sich
auch die Kantone und Gemeinden an diesen Kosten angemessen beteiligen. Die
Landesregierung gab einen entsprechenden Vorschlag in die Vernehmlassung. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.06.1994
MARIANNE BENTELI

Kurz vor Jahresende leitete die Landesregierung dem Parlament ihre Botschaft für eine
Totalrevision der Asylgesetzgebung zu, welche parallel auch zu Änderungen im
Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer (ANAG) führt. Bei dieser
Gelegenheit machte er sein Versprechen wahr und schlug einen eigentlichen
Integrationsartikel vor. Damit soll dem Bund die Möglichkeit einer finanziellen
Beteiligung an der Integrationsarbeit eingeräumt werden, die heute allein zu Lasten der
Kantone und Gemeinden geht. Gleichzeitig soll die Stellung der Eidg.
Ausländerkommission aufgewertet werden. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.12.1995
MARIANNE BENTELI

Die Aufnahme eines Integrationsartikels in die Asyl- und Ausländergesetzgebung
scheiterte im Nationalrat zunächst an der sogenannten Ausgabenbremse. Der Rat
stimmte zwar mit 85 zu 86 Stimmen dem Antrag des Bundesrates zu. Da damit aber eine
neue Bundesaufgabe mit jährlichen Kosten von 15 Mio Fr. geschaffen wurde, scheiterte
der Integrationsartikel dennoch an der neu geschaffenen Ausgabenbremse, die für
derartige Fälle das absolute Mehr stipuliert. Der Ausgabe stimmten nur 87 Abgeordnete
zu, 65 verwarfen sie, womit dieser Artikel aus der Vorlage gestrichen wurde. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.06.1997
MARIANNE BENTELI

Vor der Behandlung in der kleinen Kammer richtete der Präsident der EAK einen
dringenden Appell an die Ständerätinnen und Ständeräte, den Integrationsartikel
wieder in die Vorlage aufzunehmen, und er rechnete vor, dass mangelnde Integration
anderweitige Kosten verursacht, etwa bei der Fürsorge oder im Strafvollzug. Seine
Stimme wurde gehört. Oppositionslos kam die kleine Kammer auf den Entscheid des
Nationalrates zurück. Der Berichterstatter der Kommission, die diesen Antrag ebenfalls
einstimmig stellte, erklärte, der Integrationsartikel sei ein Kernstück der Asyl- und
Ausländergesetzrevision. Man müsse von der Überlegung ausgehen, dass es besser sei,
materielle Aufwendungen und Begleitung für die Integration der Ausländer vorzusehen,
die ja für eine lange Dauer in die Schweiz kommen, als erst nachher, bei Versagen, die
Schäden zu eliminieren. Die Ausgabe nahm der Ständerat ebenfalls einstimmig an. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.12.1997
MARIANNE BENTELI

Bereits in der Vernehmlassung zur Aktualisierung der Bundesverfassung hatten SP und
SGB beantragt, die Integration der Ausländerinnen und Ausländer als eines der
Sozialziele neu zu verankern. Entsprechend beantragte Brunner (sp, GE) im Ständerat in
Art. 41, dass sich Bund und Kantone im Rahmen ihrer Mittel und ihrer Zuständigkeiten
dafür einsetzen, dass jede ausländische Person sozial und beruflich integriert wird. Sie
verwies darauf, dass eines der Hauptanliegen der Verfassungsrevision die Übernahme

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.01.1998
MARIANNE BENTELI
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der heutigen Realität sei, weshalb es nicht angehe, bei den sozialen Zielen, die sich die
Gesellschaft setze, eine derart bedeutende Minderheit der Bevölkerung nicht speziell
zu erwähnen. Mit dem Argument, dass man nicht die Integrationsbemühungen einer
einzelnen Minderheit besonders privilegieren könne, die Kompetenz des Bundes,
ausländerpolitisch zu handeln, mit Art. 121 zudem ohnehin gegeben sei, wurde der
Antrag mit 31 zu 4 Stimmen abgelehnt.

Im Nationalrat folgte Hubmann (sp, ZH) diesem Hinweis und regte einen neuen
zusätzlichen Absatz im Ausländerartikel an, in dem gesagt werden sollte, dass der Bund
die soziale und berufliche Integration der Ausländerinnen und Ausländer fördert.
Bundesrat Koller verwies auf die laufende Teilrevision des ANAG, in welchem ein
Integrationsartikel materiell zwar angenommen, bis zum Zeitpunkt dieser Beratung aber
an der Ausgabenbremse gescheitert war. Er gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass dieses
wichtige ausländerpolitische Anliegen auf Gesetzesstufe geregelt werden könne. Es auf
Verfassungsstufe zu erheben, schien ihm aber übertrieben, da die Ausländerpolitik ja
noch andere Ziele verfolge, wie etwa das ausgewogene Verhältnis zwischen
einheimischer und ausländischer Bevölkerung, die alle auch nicht explizit in die
Verfassung aufgenommen worden seien. Auf seinen Antrag wurde der Antrag mit 88 zu
67 Stimmen abgelehnt. 6

Im Ständerat beantragte Reimann (svp, AG) daraufhin Zustimmung zum Vorgehen des
Nationalrates, wodurch der letztjährige deutliche Entscheid seines Rates im nachhinein
desavouiert worden wäre, was zumindest verfahrensmässig Fragen aufwarf. Inhaltlich
wurde seine Begründung, die Schweiz sei kein Einwanderungsland und die Integration
primär die Sache der Betroffenen, nicht diskutiert. Mit 22 zu 5 Stimmen bekräftigte die
kleine Kammer ihr Bekenntnis zu einer auch vom Bund getragenen Integration der auf
Dauer hier lebenden Ausländerinnen und Ausländer sowie zu den allenfalls dafür
anfallenden Kosten. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.06.1998
MARIANNE BENTELI

In der Sommersession des Nationalrates versuchten Vertreter der SVP (Fischer, AG),
sowie der SD (Keller, BL), den Integrationsartikel entweder aus finanzpolitischen oder
materiellen Gründen erneut zu torpedieren. Sowohl Nationalrat Caccia (cvp, TI),
Präsident der Eidgenössischen Ausländerkommission, als auch Bundesrat Koller setzen
sich einmal mehr für eine wirksame Integration der Ausländerinnen und Ausländer auch
mit Mitteln des Bundes ein, da es sich hier um eine gesamtgesellschaftliche
Angelegenheit handle. Im dritten Anlauf wurde ihr Appell endlich auch vom Nationalrat
gehört: mit 110 zu 48 Stimmen passierte der Integrationsartikel die Quorumshürde und
wurde damit definitiv ins Anag aufgenommen. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.06.1998
MARIANNE BENTELI

In der Frühjahrssession scheiterte der Integrationsartikel im revidierten Gesetz über
Aufenthalt und Niederlassung von Ausländern (Anag) im Nationalrat mit zuerst 98 zu 28
Stimmen und – nach zweimaliger Wiederholung der Abstimmung – mit 96 zu 54
Stimmen erneut an dem für neue Bundesaufgaben mit Finanzfolge notwendigen
qualifizierten Mehr von 101 Stimmen. Bundesrat Koller verwies vergebens darauf, dass
hier nicht unbesehen neue Ausgaben geschaffen würden, da ja das Parlament im
Rahmen seiner Budgethoheit alljährlich darüber bestimmen könnte, welche Beiträge
tatsächlich für diesen Bereich gesprochen werden. 9

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.06.1998
MARIANNE BENTELI

Obgleich dieses in der Vernehmlassung stark umstritten war, erklärte der Bundesrat, er
werde an seinem Grundkonzept für ein neues Ausländergesetz (AuG) festhalten. Mit
der Verabschiedung der Botschaft wollte er aber zuwarten, bis der Termin des
Inkrafttretens des Freizügigkeitsabkommens mit der EU bekannt ist. Das neue
Ausländergesetz regelt die Einwanderung und die Rechtsstellung von Personen nur,
wenn für sie nicht das Freizügigkeitsabkommen gilt, dessen Bestimmungen auch für
Angehörige von EFTA-Staaten massgebend sein werden. Einerseits wird die bereits
geübte Praxis verankert, aus den Ländern ausserhalb Westeuropas nur besonders
qualifizierte Arbeitskräfte zuzulassen, andererseits werden die Rechte einmal
zugezogener Ausländer ausgebaut. Ein drittes Ziel ist die wirksame Bekämpfung von
Missbräuchen. 10

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.01.2001
MARIANNE BENTELI
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Mitte März verabschiedet der Bundesrat seinen Entwurf für das neue Ausländergesetz
(AuG), welches das aus dem Jahr 1931 stammende ANAG ablösen soll, zuhanden des
Parlaments. Es richtet sich in erster Linie an jene Ausländerinnen und Ausländer, die
aus Ländern ausserhalb der EU und der EFTA stammen. Für sie besteht eine Chance auf
Zulassung nur noch, wenn sie von der Wirtschaft dringend gebraucht werden und
besonders qualifiziert sind. Zudem wird ihre Zahl durch jährliche Kontingente in engen
Grenzen gehalten. Vorgesehen sind 4000 Jahres- und 5000 Kurzaufenthalter. Auch in
der Rechtsstellung der ausländischen Bevölkerung soll es Unterschiede geben. Die
bilateralen Verträge garantieren den EU-Angehörigen mehr Rechte, als dies im
geplanten Gesetz für die übrigen Zuwanderer vorgesehen ist. Trotzdem schlägt der
Bundesrat auch für sie gewisse Erleichterungen vor. So sollen sie bei der Verlängerung
einer Jahresbewilligung oder beim Familiennachzug nicht mehr auf das Gutdünken der
Fremdenpolizei angewiesen sein. Jahresaufenthalter erhalten einen Rechtsanspruch
auf solche Bewilligungen, sofern sie nicht von der Sozialhilfe abhängig oder zu einer
längeren Freiheitsstrafe verurteilt sind. Kurzaufenthaltern kann der Familiennachzug
auf Gesuch hin bewilligt werden. Der Bundesrat hielt an diesen Verbesserungen fest,
obwohl sich die bürgerlichen Parteien sowie mehrere Kantone dagegen gewandt
hatten.

In Abweichung vom Vorentwurf wird die Integration als Grundsatz und Ziel ausführlich
formuliert. Integration wird sowohl als Versprechen als auch als Forderung verstanden,
wonach sich Ausländerinnen und Ausländer leichter am wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Leben beteiligen können, sich aber auch aktiv darum bemühen müssen,
wozu vor allem das Erlernen einer Landessprache gehört. Bei erfolgreicher Integration
kann eine Niederlassungsbewilligung bereits nach fünf anstatt wie heute nach zehn
Jahren erteilt werden. Der Integration dient auch die Bestimmung, dass der
Familiennachzug nur innerhalb einer maximalen Frist von fünf Jahren möglich ist, damit
die Kinder noch klein genug sind, um die Schulen mehrheitlich in der Schweiz zu
durchlaufen und so rascher eine Landessprache zu lernen. Im Gegenzug zu diesen
Erleichterungen will das Gesetz Missbräuche strenger ahnden. Bei Verdacht auf
Scheinehen können Trauungen verweigert werden. Zu den verschärften Massnahmen
gehört auch, dass die Kontrolle einreisender Flugpassagiere rechtlich fixiert wird, und
dass gegen Fluggesellschaften, die Asyl Suchende ohne gültige Papiere in die Schweiz
einreisen lassen, Sanktionen verhängt werden können. 11

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.03.2002
MARIANNE BENTELI

In seiner Mai- und der Sommersession behandelte der Nationalrat als erster das neue
Ausländergesetz (AuG), welches das aus dem Jahr 1931 stammende ANAG ersetzen soll.
Es betrifft in erster Linie jene Ausländerinnen und Ausländer, die aus Staaten
ausserhalb der EU und der EFTA stammen. Gemäss bundesrätlichem Vorschlag sollen
sie für die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit nur noch zugelassen werden, wenn sie von
der Wirtschaft dringend gebraucht werden und besonders qualifiziert sind (duales
System). Für jene, welche die „Einstiegshürde“ überwunden haben, soll es im Gegenzug
administrative Erleichterungen geben, so etwa beim Familiennachzug und beim
Wechsel einer Arbeitsstelle. Die Verpflichtung zur Integration wird im Gesetz
festgeschrieben. Strenger als bisher ahnden will das Gesetz Umgehungen und
Missbräuche des Ausländerrechts etwa durch „Scheinehen“ oder kriminelle Aktivitäten.

In der Eintretensdebatte äusserten die Linke und die Rechtsbürgerlichen ihre
allgemeine Unzufriedenheit mit dem neuen Gesetz, die in drei Anträgen auf
Nichteintreten, drei Anträgen auf Rückweisung an den Bundesrat und zwei Anträgen auf
Rückweisung an die Kommission zum Ausdruck kam. Die Linke verlangte eine neue
Gesetzesvorlage mit gleichen Rechten für alle Ausländer. Für die Rechtsbürgerlichen
war die Regelung des Familiennachzugs zu grosszügig und die Missbrauchsbekämpfung
zu lasch angelegt. Da sich die CVP und die FDP einigermassen geschlossen hinter die
Vorlage stellten, trat der Rat schliesslich mit 115 zu 51 Stimmen auf die Vorlage ein. Die
Rückweisungsanträge wurden mit ähnlichem Stimmenmehr abgelehnt.

In der Detailberatung, für die rund 200 Minderheits- oder Einzelanträge vorlagen,
verschärfte der Nationalrat das Gesetz, für das Bundesrat Blocher bereits im Vorfeld im
Hinblick auf die Beratungen im Ständerat eine restriktivere Version ankündigt hatte, in
verschiedenen Punkten. So sprach sich die grosse Kammer mit 92 zu 82 Stimmen für
einen Artikel aus, der die Vorbereitungshaft, während der die Behörden über das
weitere Vorgehen entscheiden, auf höchstens sechs statt drei Monate festsetzt. Des
Weiteren nahm der Rat, wenn auch knapp, einen Antrag Müller (fdp, AG) an, der die
Ausschaffungshaft nach Vorliegen eines vollstreckbaren Entscheides um 40 Tage
verlängert.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.06.2004
MARIANNE BENTELI
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Im Kapitel über die künftige Ausgestaltung der vorläufigen Aufnahme beschloss der
Nationalrat, dem Antrag seiner Kommission zu folgen, die Beratung auszusetzen und die
neuen Vorschläge des Bundesrates abzuwarten. Der Antrag der Linken, welche
verlangte, dass vorläufig aufgenommene Personen nach vier Jahren Aufenthalt
Anspruch auf eine Aufenthaltsbewilligung haben, wurde abgelehnt. Hingegen wurde
ganz knapp eine Sonderregelung für Sans-papiers beschlossen: Bewilligungsgesuche
von Ausländern, die sich seit mehr als vier Jahren illegal in der Schweiz aufhalten, sollen
vertieft geprüft werden. Dem dualen System stimmte der Rat mit 108 zu 65 Stimmen zu,
erweiterte aber mit der Annahme des Antrags Bäumle (gp, ZH) den Kreis um jene
Personen, die in der Schweiz ein Hochschulstudium abgeschlossen haben. Ebenfalls
angenommen wurde mit 79 zu 75 Stimmen ein Antrag Schibli (svp, ZH), der verlangte,
dass dem Bedarf an unqualifizierten Arbeitskräften in der Landwirtschaft, im
Tourismus und in der Baubranche Rechnung getragen wird. Der Antrag der SVP, für
Branchen mit starken saisonalen Schwankungen wieder ein 6-monatiges
Saisonnierstatut einzuführen, wurde dagegen mit 98 zu 60 Stimmen verworfen. Auf
Antrag seiner Kommission beschloss der Nationalrat, dass die Erteilung einer
Aufenthaltsbewilligung an den Besuch eines Integrationskurses geknüpft werden kann,
wobei die Integrationsprojekte gegen den Willen der SVP weiterhin durch den Bund
finanziert werden.

Entgegen der Ratslinken, die diese Massnahme für fragwürdig hielt, nahm die grosse
Kammer eine Bestimmung an, die von den Zivilstandsbehörden verlangt, keine Trauung
vorzunehmen, wenn der Verdacht auf eine Scheinehe besteht. Solche Ehen sollen für
ungültig erklärt werden. Überdies sollen an den Flughäfen schärfere Kontrollen
durchgeführt werden. Fluggesellschaften, die Passagiere ohne Identitätspapiere
transportieren, werden mit einer Busse von bis zu 5'000 Franken für jede beförderte
Person bestraft. Auch Schlepper sollen härter angefasst werden. Auf Antrag der
Mehrheit seiner Kommission und entgegen jenem von Bundesrat Christoph Blocher
nahm der Nationalrat in die Vorlage auf, dass Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber,
welche ihre Sorgfaltspflicht gegenüber ausländischen Mitarbeitenden mindestens
zweimal verletzen, für ein bis fünf Jahre von der Vergabe von öffentlichen Aufträgen
ausgeschlossen werden können.

Nach 30-stündigen Beratungen passierte das Gesetz mit 64 zu 48 Stimmen bei 55
Enthaltungen. Einzig die CVP- und die EVP-EDU-Fraktion stellten sich geschlossen
hinter die Vorlage. Die FDP manifestierte ihre Unzufriedenheit mit Enthaltung. Die SP
stimmte mehrheitlich zu, vordergründig, um die Verhandlungen nicht zu blockieren,
nach Ansicht von Beobachtern wohl eher, um nicht mit einer neuen Version des
Gesetzes eine weitere Verschärfung zu riskieren. Die Grünen lehnten das Gesetz
einstimmig ab, die SVP mit grosser Mehrheit. 12

In zweiter Lesung schloss sich der Nationalrat in den meisten Punkten dem Ständerat
an. Er wollte jedoch die Erteilung von Arbeitsbewilligungen nicht mit der Schaffung von
Ausbildungsplätzen verknüpfen. Und um Scheinehen zu bekämpfen, sollen ausländische
Ehegatten von Schweizerinnen und Schweizern nur noch Anspruch auf eine
Aufenthaltsbewilligung haben, wenn sie mit diesen zusammen wohnen. Zudem müssen
sie ihre Kinder, damit diese automatisch in den Besitz einer Niederlassungsbewilligung
gelangen, bereits im Alter von höchstens 12 statt 14 Jahren nachziehen. Bezüglich
Zwangsheiraten folgte die grosse Kammer nicht dem Entwurf des Ständerates, sondern
überwies ein Postulat ihrer SPK, welches die Überprüfung von entsprechenden straf-
und zivilrechtlichen Sanktionen verlangt. Bei den Artikeln betreffend die Teilrevision
des Asylgesetzes (Nothilfe und Zwangsmassnahmen) scheiterte die Linke mit ihren
Anträgen, nochmals eine Differenz zu schaffen. Im restlichen
Differenzbereinigungsverfahren billigte der Ständerat meist diskussionslos die Fassung
der grossen Kammer. Das neue Ausländergesetz passierte die Schlussabstimmung im
Nationalrat mit 106:66 Stimmen bei 10 Enthaltungen und im Ständerat mit 33:8 Stimmen
bei 4 Enthaltungen. 13

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.09.2005
MAGDALENA BERNATH
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SP und Grüne lehnten es aufgrund der ihrer Ansicht nach realitätsfremden
Bestimmungen über den Familiennachzug, der hohen Hürden für nicht EU- resp. EFTA-
Bürgerinnen und -Bürger, der Besserstellung von EU-Angehörigen gegenüber
binationalen Schweizer Paaren und der fehlenden Regelung für Papierlose ab und
kündigten an, es zusammen mit Solidarité sans frontières und dem Forum für die
Integration der Migrantinnen und Migranten mit dem Referendum zu bekämpfen. 14

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.12.2005
MAGDALENA BERNATH

Im November verabschiedete der Bundesrat die Botschaft zur Einführung von
biometrischen Ausländerausweisen. Mit den geplanten Änderungen des
Ausländergesetzes und des Bundesgesetzes über das Informationssystem für den
Ausländer- und den Asylbereich wird eine Verordnung der EU umgesetzt, welche die
Schweiz aufgrund des Schengen-Abkommens übernehmen muss. Gemäss dem Entwurf
sollen bei den neuen Ausweisen auf einem Datenchip ein Foto und zwei Fingerabdrücke
gespeichert werden. Die erhobenen biometrischen Daten würden in das zentrale
Migrationsinformationssystem aufgenommen. 15

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 25.06.2009
ANDREA MOSIMANN

In der Frühjahrssession wurde die Motion der Staatspolitischen Kommission des
Nationalrates für die Ausarbeitung eines Integrationsrahmengesetzes vom Ständerat
beraten. Da die Integration von Ausländern eine Querschnittsaufgabe darstellt, legte
der Bundesrat in seinem Bericht dar, dass nicht nur das Ausländergesetz, sondern 16
weitere, sehr diverse Gesetzestexte – vom Jugend- und Kulturförderungsgesetz bis hin
zum Raumplanungsgesetz – einer Ergänzung bedürften. Trotz Widerstand seitens der
SVP wurde der Vorstoss Ende des Vorjahres vom Nationalrat gutgeheissen. Bei den
Beratungen im Ständerat gab es zwei Anträge. Die ständerätliche Sicherheitspolitische
Kommission (SPK-SR) forderte eine Anpassung des Motionstextes, so dass die
Integration auch im Ausländergesetz festgeschrieben werden könnte. Wie
Kommissionssprecher Büttiker (fdp, SO) betonte, berücksichtige dieser Vorschlag die
Bedenken der Kantone, die eine Beschränkung ihrer Kompetenzen im
Integrationsbereich befürchteten. Der zweite Antrag im Ständerat stammte von der
Minderheit Reimann (svp, AG) und forderte die Ablehnung der Motion. Nach Ansicht
dieser Minderheit habe das Volk seinen Willen klar kundgetan, indem es den
Gegenentwurf zur Ausschaffungsinitiative verworfen hatte, der verschiedene
Integrationsmassnahmen vorgesehen hätte. Bei der eingehenden Diskussion in der
kleinen Kammer erhielt der Entwurf der SPK-SR sowohl von Bundesrätin Sommaruga als
auch von links-liberalen Rednern Zustimmung. Ständeräte, welche den
Minderheitsantrag begrüssten, taten dies im Namen der Kantone, welche sich, wie
durch die Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) kommuniziert, gegen neue
Bundeskompetenzen im Integrationsbereich wehrten. Deren ablehnende Haltung
gegenüber dem Gesetzesvorschlag sei zu respektieren und zudem seien sie bereits
heute im Bereich der Integration sehr aktiv. Dennoch wurde der abgeänderte
Motionstext mit 22 zu 12 Stimmen angenommen. Ende des Berichtsjahres fand im
Nationalrat die Differenzenbereinigung statt. Die Mehrheit forderte die Zustimmung
zum abgeänderten Entwurf des Ständerates, während die Minderheit Fehr (svp, ZH) die
Ablehnung befürwortete, da die Bemühungen der Schweiz im Bereich der
Integrationsförderung bereits ausreichend seien und die Hauptverantwortung zur
Integration bei den Ausländern selbst liege. Dieser Minderheitsantrag erhielt jedoch nur
42 Stimmen, praktisch ausschliesslich aus der SVP-Fraktion, und wurde zugunsten des
Antrags der Mehrheit, welcher 108 Stimmen erhielt, verworfen. Damit wurde die
abgeänderte Motion an den Bundesrat überwiesen. Gleichzeitig wurde im Nationalrat
eine parlamentarische Initiative der FDP-Fraktion mit ähnlichem Wortlaut
zurückgezogen. 16
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Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) eröffnete gegen Jahresende
das Vernehmlassungsverfahren für die Teilrevision des Ausländergesetzes (AuG). Laut
EJPD seien die Bestimmungen dieses Gesetzes an den Integrationsplan des Bundes
anzupassen, welcher eine verbindlichere Integration nach dem Grundsatz „Fördern und
Fordern“ festschreiben möchte. 17
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L’intégration est l’objectif affirmé de la révision partielle de la loi sur les étrangers. Le
Conseil fédéral a précisé ses intentions dans un message publié en mars 2013. Ainsi, les
étrangers bien intégrés auraient dorénavant droit à une autorisation d’établissement
après avoir résidé 10 ans en Suisse. Les cantons garderaient la possibilité d’accorder
cette autorisation après 5 ans en cas de bonne intégration. Le regroupement familial
serait également conditionné à la maîtrise d’une langue nationale ou, au minimum, à la
volonté d’apprendre (par le biais d’un programme d’encouragement) une langue
nationale. L’intégration linguistique serait également renforcée par le programme
d’encouragement national « fide ». En cas de mauvaise intégration, les autorités
pourraient conclure une convention d’intégration. Et en cas de non-respect de cette
convention, l’autorisation de séjour pourrait être retirée. La commission des
institutions politiques du Conseil des Etats (CIP CE) a salué l’approche générale de
cette révision partielle, mais a également apporté des modifications discutées lors du
débat au Conseil des Etats. C’est en hiver que ce dernier s’est penché sur la
modification de la loi. Une minorité Föhn (udc, SZ) a tout d’abord proposé de refuser
l’entrée en matière. Cette minorité a été défaite par 29 voix contre 11 et 1 abstention. Le
Conseil des Etats a ensuite modifié la proposition du Conseil fédéral sur avis de sa
commission. Alors que le Conseil fédéral, soutenu par une minorité Stöckli (ps, BE),
souhaitait accorder aux personnes qui assurent un enseignement religieux une
dispense de communiquer dans une langue nationale, le Conseil des Etats s’est opposé
à cette mesure. Le Conseil des Etats a également rejeté une proposition de minorité
Engler (pdc, GR), déposée sous l’impulsion des cantons, qui souhaitait biffer le devoir
des cantons de systématiquement contrôler le degré d’intégration des étrangers
souhaitant prolonger leur autorisation de séjour. Sur la question du droit à
l’autorisation de séjour après 10 ans de résidence, les sénateurs ont, là aussi, suivi leur
commission. Alors que le Conseil fédéral souhaitait donner aux personnes bien
intégrées le droit d’obtenir une autorisation de séjour après 10 ans de résidence sur le
territoire suisse, la CIP CE a préféré conserver le droit en vigueur qui donne la
possibilité aux autorités de délivrer une telle autorisation. Résumé avec les termes du
président de la commission, Robert Cramer (verts, GE), la commission a préféré une
« Kann-Vorschrift » à une « Muss-Vorschrift ». L’étranger a donc la possibilité
d’obtenir une possibilité de séjour, il n’y a cependant pas « droit ». Concernant
l’attribution de l’encouragement à l’intégration, les sénateurs ont débattu de la
question suivante : quels acteurs politiques doivent être entendus avant de décider des
bénéficiaires de l’attribution de l’encouragement? Bien que la commission souhaitait
limiter la participation aux cantons, la conseillère nationale Pascale Bruderer Wyss (ps,
AG) a proposé d’intégrer également les associations intercommunales. C’est par 19 voix
contre 13 que le Conseil des Etats a suivi la politicienne argovienne. Au vote sur
l’ensemble, le texte a été adopté par 24 voix contre 7 et 4 abstentions. Le Conseil
national devra encore se prononcer [9]. 18
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En mars 2013, le Conseil fédéral avait approuvé le message et le projet de loi relatifs à la
modification de la loi sur les étrangers (LEtr), dont l’objectif affirmé est l’intégration. Ce
projet avait été accepté, avec uniquement quelques modifications, par le Conseil des
Etats. Suite à l’adoption le 9 février de l’initiative populaire “contre l’immigration de
masse”, les chambres fédérales ont renvoyé au Conseil fédéral le projet de
modification, en lui demandant de prendre en compte la modification de la
Constitution par l’article 121a ainsi que d’intégrer au projet cinq initiatives
parlementaires en suspens depuis un certain temps. Quatre d’entre elles ont été
proposées par le député Phillipp Müller (plr, AG). La première exigeait la possibilité de
remplacer une autorisation d’établissement par une autorisation de séjour, voire même
l’octroi d’autorisation de séjour à l’année pour les étrangers refusant de s’intégrer. Le
regroupement familial pourrait selon cette initiative également être limité en cas de
déficit d’intégration. Le Conseil fédéral était d’avis que cette proposition
d’”autorisation de séjour à l’essai” était superflue, les adaptations prévues par le projet
mettant déjà suffisamment l’accent sur l’intégration. Ensuite, l’initiative parlementaire
Pfister (pdc, ZG) réclame une concrétisation légale de l’intégration, qui se traduirait par
une autorisation de séjour délivrée que sous certaines conditions, comme par exemple
de bonnes connaissances dans l’une des langues nationales. L’initiative prévoit
également la possibilité de retrait de l’autorisation de séjour en cas de positions
fondamentalistes ou de points de vue contradictoires avec le principe d’Etat de droit
libre et démocratique. Au sujet de cette initiative, le Conseil fédéral recommande de ne
pas légiférer davantage que la situation actuelle qui prévoit déjà des mesures dans ce
domaine. La troisième initiative parlementaire entrant en compte dans le projet de
révision de la loi sur les étrangers est un projet visant à interdire le regroupement
familial en cas de versement de prestations complémentaires (PC). Le Conseil fédéral
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estime les durcissements des conditions du regroupement familial comme contre-
productifs et rendant généralement le processus d’intégration plus difficile. De plus, il
estime que l’application d’un tel projet n’aurait que des répercussions très limitées,
ceci dû aux délais nécessaires à le perception des PC, qui dépassent généralement
celui des autorisations de séjour de courte durée. Cette disposition a pourtant été
intégrée à l’avant-projet, à la différence qu’elle ne concerne que les prestations
complémentaires régies par le droit fédéral et n’inclut dès lors pas les prestations
complémentaires fournies par certains cantons. La quatrième initiative parlementaire
dont il est question dans le cadre du projet de révision de la loi sur les étrangers
demande cette fois-ci une marge de manœuvre plus grande pour les autorités, à savoir
qu'elles aient le droit de révoquer à tout moment l’autorisation d’établissement d’une
personne dépendant durablement et dans une large mesure de l’aide sociale. Ainsi,
même les étrangers séjournant en Suisse depuis plus de quinze ans pourraient se voir
interdits de séjour si leurs revenus proviennent en trop grande partie de l’aide sociale.
Le Conseil fédéral soutient cette initiative. Le dernier objet proposé par Philipp Müller
plébiscite une harmonisation des dispositions liées au regroupement familial. C’est-à-
dire que les exigences posées aux titulaires d’un permis d’établissement sollicitant le
regroupement familial doivent être alignées sur celles posées aux titulaires d’une
autorisation de séjour. Le Conseil fédéral, estimant que l’initiative parlementaire rend
les dispositions liées au regroupement familial plus cohérentes, propose de soutenir
cette initiative, soulignant l’importance de la mettre en œuvre en tenant compte de
l’initiative contre le regroupement familial en faveur des bénéficiaires de prestations
complémentaires (exposée plus haut). L’avant-projet a été renvoyé au Conseil fédéral
par le Conseil national en mars de l’année sous revue, puis le Conseil des Etats y a
adhéré en juin de cette même année. Il appartient maintenant au Conseil fédéral
d’adopter un message additionnel relatif à ce projet. 19

Suite à la publication du message additionnel par le Conseil fédéral le 4 mars 2016, le
Conseil national s'est de nouveau attelé à la réforme de la loi sur les étrangers (LEtr)
dont l'objectif principal est l'encouragement de l'intégration. Lors du débat à la
chambre du peuple, les députés ont encore durci le projet du Conseil fédéral. Le
permis de séjour (permis B) serait désormais conditionnel à une intégration réussie,
tout comme le permis d'établissement (permis C) pourrait être remplacé par un permis
de séjour (renouvelable chaque année). La réobtention d'un permis d'établissement
serait soumise à un délai de trois ans. En ce qui concerne le regroupement familial, les
conditions pour les détenteurs d'un permis C seraient les mêmes que pour les permis
B, à savoir une situation financière excluant l'aide sociale ou les prestations
complémentaires, un logement jugé approprié ainsi que la maîtrise de la langue
nationale parlée dans la région d'établissement. A été évoquée l'éventualité de
supprimer le droit au regroupement familial pour les personnes admises
provisoirement. Celle-ci a été balayée par 104 voix contre 8, les partis de la gauche et
du centre arguant que cela contrevenait au droit fondamental à la vie de famille. Pour
adapter le projet de loi au nouvel article 121a de la Constitution, accepté par la
population dans le cadre de l'initiative "contre l'immigration de masse", le Conseil
fédéral propose de supprimer la taxe spéciale que doivent verser les personnes
relevant du domaine de l'asile souhaitant exercer une activité lucrative. De même,
l'obligation d'autorisation pour les étrangers admis à titre provisoire ainsi que les
réfugiés reconnus serait remplacée par une obligation d'annonce de la part des
employeurs. Ces deux mesures ont pour but de favoriser l'emploi des travailleurs
indigènes. La suppression de la taxe a obtenu l'aval de la chambre basse, mais la
confiscation des biens matériels des personnes relevant du domaine de l'asile est
maintenue. De plus, la Confédération devrait contribuer à l'intégration dans les cantons
par le versement de forfaits ou le financement de programmes. Cette contribution
financière ne serait en revanche pas demandée aux employeurs. 
De retour aux États, le projet a subi un nouveau tour de vis. Les propositions du Conseil
national ont été dans l'ensemble acceptées. En revanche, le délai pour l'obtention d'un
nouveau permis d'établissement en cas de perte suite à un déficit d'intégration doit
selon les sénateurs passer à cinq ans. Cette modification a été acceptée par leurs
homologues du Conseil national et la nouvelle mouture du projet a été acceptée en
votation finale le 16 décembre 2016. Le national l'a plébiscitée à 130 voix contre 67, sans
abstention. Aux États, le projet a passé la rampe avec 37 voix contre 5, et une
abstention. Dans les deux cas, les voix opposées provenaient du groupe UDC. 20
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